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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 01.12.2022 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Satzung Nr. 72 "Bauhof" zur Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans Nr. 3787 
 für das Gebiet um den Bauhof zwischen Lorenzer Straße, Königstormauer, Peuntgasse, 
Johannesgasse und Theatergasse 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Übersichtsplan 
Entwurf der Satzung 
Entwurf der Begründung 
1. Fassung Umweltbericht 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Die Fußgängerzone in der Altstadt wurde 2022 erweitert, zeitgleich eine höhere 
Aufenthaltsqualität geschaffen. Im Zuge dessen soll auch der Bauhof in der Nürnberger Altstadt 
umgestaltet werden. Ziel der Planung ist die Umgestaltung des Bauhofs im Bereich zwischen 
Königstormauer und den Gebäuden Lorenzer Straße 30, Bauhof 9, Bauhof 5 und Bauhof 2. So 
soll eine Veränderung des Verkehrskonzepts des Bauhofs zugunsten von mehr Grünflächen im 
Sinne der Klimaziele der Stadt Nürnberg und einer verbesserten Aufenthaltsqualität erreicht 
werden. In diesem Zusammenhang soll ein Teil der PKW-Stellflächen rückgebaut und weitere 
Grünflächen hergestellt werden. 
 
Für das Plangebiet gelten derzeit die planungsrechtlichen Festsetzungen des 
rechtsverbindlichen Bauungsplans Nr. 3787 für das Gebiet um den Bauhof zwischen Lorenzer 
Straße, Königstormauer, Peuntgasse, Johannesgasse und Theatergasse. Um die Erweiterung 
der Fußgängerzone zu verwirklichen, ist die Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 3787 im 
genannten Bereich erforderlich. 
 
Der von der Aufhebung betroffene Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 3787 bezieht sich 
vornehmlich auf die PKW-Stellflächen und die Tiefgarageneinfahrt im Bauhof. Genutzt wird 
diese Fläche hauptsächlich durch den ruhenden Verkehr. Weiterhin gibt es kleinere 
Grünflächen und einen erhaltenswerten Baumbestand. Die angrenzenden Gebäude gehören 
zur Verwaltung der Stadt Nürnberg.  
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Durch die Aufhebung des Bebauungsplans werden Aspekte mit Diversity-

Relevanz nicht berührt.  

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtplanungsausschuss beschließt die Einleitung des Verfahrens zur Satzung Nr. 72 
"Bauhof" zur Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen des Bauungsplans Nr. 3787 
für ein Gebiet zwischen Bauhof und Königstormauer. 
 
2. Der Stadtplanungsausschuss beschließt, auf Grundlage des Plans vom 25.10.2022, der 
Planbeilage "Aufzuhebende Festsetzungen", der Begründung vom 25.10.2022 und dem 1. 
Entwurf des Umweltberichtes vom 25.10.2022, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen 
 
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
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